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Entscheid Verwaltungsgericht, 15.08.2024

Auslanderrecht, Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung, Art. 66d Abs.
1 lit. b StGB (SR 311.0). Das (menschenrechtliche) Non-Refoulement-Gebot
im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB, das nicht an die
Flichtlingseigenschaft anknupft, gilt hingegen absolut und verhindert
unabhéngig des auslanderrechtlichen Status, der begangenen Straftaten
oder des Gefahrdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung.
Hinsichtlich medizinischer Griinde gelten im Zusammenhang mit Art. 3
EMRK hohe Schwellen, da es dabei nicht unmittelbar um Handlungen oder
Unterlassungen staatlicher oder privater Akteure geht, sondern ein
natiirlicher Prozess (Krankheit) zu den entsprechenden Konsequenzen (Tod,
Verschlechterung des Gesundheitszustands usw.) fiihrt. Erreicht ist diese
Schwelle, wenn die auszuschaffende Person sich in einem lebenskritischen
Zustand befindet, und der Staat, in welchen sie ausgeschafft werden soll,
keine geniigende medizinische Versorgung bietet und dort keine
Familienangehdorigen fir ihre grundlegendsten Lebensbediirfnisse
aufkommen kénnen. Die Vollzugsbehdrden sind zur Prifung allfdlliger
Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht
feststehen, zustandig. Vorliegend steht dem Vollzug der Landesverweisung
eines an paranoider Schizophrenie leidenden Auslanders in die Tiirkei kein
entsprechendes Vollzugshindernis entgegen. Eine fachgerechte Behandlung
der psychischen Erkrankung ist auch dort gewahrleistet. Fur eine drohende
unmenschliche Behandlung oder lebensbedrohende Verschlechterung des
Gesundheitszustands gibt es keine Anhaltspunkte (Verwaltungsgericht, B
2024/33). Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde ans Bundesgericht
wurde mit Urteil vom 15. November 2024 gutgeheissen (Verfahren
7B_1022/2024).

Entscheid vom 15. August 2024
Besetzung
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Abteilungspréasidentin Lendfers; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg;

Gerichtsschreiberin Schmid Etter

Verfahrensbeteiligte

A.__, verbeistdndet durch K.__,

Beschwerdefiihrer,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Paul Rechsteiner, Oberer Graben 44, 9000 St.

Gallen,

gegen

Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen, Oberer Graben 32,
9001 St. Gallen,

Vorinstanz,

Gegenstand

Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung

Das Verwaltungsgericht stellt fest:

A.

A.__, turkischer Staatsangehdriger, wurde im Jahr 1990 in der Schweiz geboren und
erhielt wie seine Eltern die Niederlassung. Nachdem er bereits mehrmals strafrechtlich
in Erscheinung getreten und aus der Schule ausgeschlossen worden war, wurde flir ihn
mit Beschluss vom 29. August 2006 eine Erziehungsbeistandschaft errichtet und den
Eltern die Obhut entzogen. A.__ wurde im B.__ untergebracht. Mit Eintreten der
Volljahrigkeit wurden die Kindesschutzmassnahmen aufgehoben.

B.
Mit Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 2. September 2019 wurde A.__ wegen
Verbrechens und Vergehens gegen das Betdubungsmittelgesetz (SR 812.121, BetmG)
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sowie mehrfacher Geldwéascherei zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.
Zudem wurde er fUr die Dauer von funf Jahren des Landes verwiesen. Eine gegen die
Verurteilung erhobene Beschwerde wies das Bundesgericht am 15. Oktober 2020 ab
(BGer 6B_1306/2019). Bereits zuvor, am 18. September 2019, hatte er den vorzeitigen
Strafvollzug angetreten. Wahrend des Strafvollzugs wurde bei ihm eine paranoide
Schizophrenie diagnostiziert und in der Folge unter anderem medikamentds behandelt.
Ein Revisionsgesuch von A.__, in dem insbesondere die Aufhebung der
Landesverweisung beantragt wurde, wies das Kantonsgericht mit Urteil vom 22.
Dezember 2021 ab, soweit es darauf eintrat. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies
das Bundesgericht am 25. April 2022 ab (BGer 6B_193/2022).

C.

Das Migrationsamt teilte dem Rechtsvertreter von A.__ mit Schreiben vom 16. August
2022 mit, dass die polizeilich-medizinisch begleitete Ausschaffung in die Turkei in die
Wege geleitet werde, worauf dieser sinngeméass um Aufschub des Vollzugs der
Landesverweisung ersuchte.

Am 8. November 2022 wurde A.__ aus dem Strafvollzug entlassen. Gleichentags wurde
er mit Verfligung des Amtsarztes flirsorgerisch in der Psychiatrischen Klinik C.__
untergebracht. Mit Beschluss vom 19. Dezember 2022 verldngerte die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehdrde (KESB) Z.__ die flrsorgerische Unterbringung flr sechs
Monate. Mit Verfligung vom 26. Januar 2023 errichtete die KESB Z.__ fir A.__ eine
umfassende Beistandschaft.

Mit Verfligung vom 10. Mérz 2023 wies das Migrationsamt das Gesuch um Aufschub
des Vollzugs der Landesverweisung ab. Am 15. Juni 2023 trat A.__ aus der
Psychiatrischen Klinik aus; seither wohnt er bei seiner Mutter in Z.__. Der gegen die
ablehnende Verfigung vom 10. Marz 2023 erhobene Rekurs wurde vom Sicherheits-
und Justizdepartement mit Entscheid vom 14. Februar 2024 abgewiesen.

D.

Mit Eingabe vom 28. Februar 2024 und Ergénzung vom 17. April 2024 erhob A.__
(Beschwerdeflihrer) gegen den Entscheid des Sicherheits- und Justizdepartements
(Vorinstanz) vom 14. Februar 2024 Beschwerde an das Verwaltungsgericht mit dem
Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und der Vollzug der
obligatorischen Landesverweisung aufzuschieben, unter Kosten- und
Entschadigungsfolge zuzuglich Mehrwertsteuer. In formeller Hinsicht ersuchte der
Beschwerdefiihrer um Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege inklusive
Rechtsverbeistandung, was ihm unter Einsetzung von Rechtsanwalt Paul Rechsteiner,
St. Gallen, als unentgeltlicher Rechtsbeistand mit verfahrensleitender Verfligung vom

© Kanton St.Gallen 2026 Seite 3/17



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

29. Februar 2024 gewahrt wurde. Mit Vernehmlassung vom 6. Mai 2024 beantragte das
Sicherheits- und Justizdepartement die Abweisung der Beschwerde.

Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwagung:

1.

Die sachliche Zustandigkeit des Verwaltungsgerichts ist gegeben (Art. 59°'S Abs. 1 des
Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1, VRP). Der Beschwerdefiihrer
ist als Adressat des angefochtenen Rekursentscheids, in dem er unterlegen ist, zur
Erhebung der Beschwerde legitimiert (Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Die
zustandige KESB hat die Zustimmung zur Prozessflihrung erteilt (act. 16). Die
Beschwerde vom 28. Februar 2024 wurde rechtzeitig erhoben und entspricht
zusammen mit der Ergdnzung vom 17. April 2024 formal und inhaltlich den
gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1
VRP). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

Der Beschwerdeflhrer rigt zusammengefasst, die Verhaltnisse hatten sich durch die
erst im Strafvollzug erstmals diagnostizierte schwere paranoide Schizophrenie mit der
daraus folgenden aufgehobenen Urteilsfahigkeit und umfassenden Verbeistdndung
sowie dem Ubertritt in eine engmaschige ambulante Versorgung, die durch den
Verbleib bei der und die Betreuung durch die Mutter méglich geworden sei,
grundsétzlich geadndert. Deshalb seien die konkreten und aktuellen Verhéltnisse im
heutigen Zeitpunkt massgebend und zu prtfen. Dies habe die Vorinstanz unterlassen
und damit das rechtliche Gehor verletzt. Auch die Begriindungspflicht sei verletzt, da
sich die Vorinstanz mit den Ausflhrungen der Chefarztin vom 5. Mai 2022, wonach er
im Fall einer Ausschaffung erheblich geféhrdet sei, nicht konkret auseinandergesetzt
habe. Der Antrag auf Einholung eines psychiatrischen Gutachtens sei abgelehnt
worden. Wenn der Sachverhalt nicht durch andere Beweismassnamen geklért sei,
durfe nicht in antizipierter Beweiswurdigung auf eine Beweisabnahme verzichtet
werden. Darlber hinaus deute dies darauf hin, dass die Vorinstanz den Rekurs nicht
ergebnisoffen gepruft habe. Ferner habe die Vorinstanz ihre Kognition in unzuldssiger
Weise nicht ausgeschdpft, sondern sich auf eine blosse Willkirprifung beschrankt.
Das Staatssekretariat fur Migration (SEM) habe schliesslich nur allgemein zur
medizinischen und medikamentdsen Versorgung in der Tlrkei und nicht konkret
fallbezogen Stellung genommen. Auch dies sei nachzuholen. Seine Wegweisung
verletze sodann in materieller Hinsicht Art. 8 der Européischen Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 101, EMRK). Zwischen ihm und
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seiner Mutter bestehe eine qualifizierte Abhangigkeit. Erst ihre Bereitschaft, ihn
zuhause aufzunehmen, habe ihm den Ubertritt von der stationéren Unterbringung in ein
ambulantes Setting erméglicht. Dass der Kontakt zu ihr zuvor seit 2018 gefehlt habe,
andere daran nichts, sei der Rlickzug doch krankheitsbedingt gewesen. Mit der
Wegweisung wirde diese einzige tragfahige Beziehung nicht mehr gelebt werden
kénnen. Von neuen Straftaten sei im derzeitigen Setting sodann nicht auszugehen.
Ferner sei seine schwerwiegende gesundheitliche Beeintrachtigung auch unter dem
Gesichtspunkt von Art. 3 EMRK relevant. Aufgrund des schwerwiegenden
psychiatrischen Befunds in Verbindung mit der vollstadndig aufgehobenen
Urteilsfahigkeit sei ernsthaft zu beflrchten, dass es bei einer Abschiebung in die Turkei
zu einer massiven und bleibenden Gesundheitsverschlechterung kommen wirde, wie
von der Chefarztin Forensik der PSGN festgestellt worden sei. Ein Empfangsraum sei
fur ihn dort zudem nicht erkennbar. Letztmals habe er in seiner Jugendzeit Ferien in der
Turkei verbracht. Es bestehe kein Kontakt zu Onkeln oder Tanten, die zudem keine
nahen Angehdrigen seien.

3.

3.1.

Das Urteil, das den Landesverweis anordnet, muss vollzogen werden, sobald die
verurteilte Person bedingt oder endglltig aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug
entlassen oder die freiheitsentziehende Massnahme aufgehoben wird, ohne dass eine
Reststrafe zu vollziehen ist oder eine andere solche Massnahme angeordnet wird (Art.
66¢ Abs. 3 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, SR 311.0, StGB). Die kantonalen
Behdrden sind an dieses Urteil gebunden und mussen einen einheitlichen Vollzug
gewabhrleisten (Art. 372 Abs. 1 und 3 StGB). Der Vollzug der obligatorischen
Landesverweisung nach Art. 66a StGB kann gemass Art. 66d StGB nur aufgeschoben
werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Fliichtling ist und durch
die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion,
Nationalitat, Zugehorigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen
Anschauungen gefahrdet wére; davon ausgenommen ist der Fliichtling, der sich
gemass Art. 5 Abs. 2 des Asylgesetzes (SR 142.31, AsylG) nicht auf das
Rickschiebeverbot berufen darf (Abs. 1 lit. a), oder wenn andere zwingende
Bestimmungen des Vdlkerrechts entgegenstehen (Abs. 1 lit. b). Art. 66d StGB behélt in
einem abgesteckten Rahmen die Mdglichkeit einer letzten Kontrolle vor, um zu
verhindern, dass die Landesverweisung, deren Anordnung rechtskraftig geworden ist,
unter Missachtung des Grundsatzes des Rickschiebungsverbots oder einer anderen
zwingenden Bestimmung des Vdlkerrechts ausgefuhrt wird (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5 =
Pra 2022 Nr. 36).
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Das (flichtlingsrechtliche) Non-Refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a
StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Fllichtlingseigenschaft
des Betroffenen anknupft. Da der Beschwerdeflhrer kein Flichtling ist, kommt dieses
vorliegend nicht zum Tragen. Das (menschenrechtliche) Non-Refoulement-Gebot im
Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB, das nicht an die Fllchtlingseigenschaft anknipft,
gilt hingegen absolut und verhindert unabhangig des ausléanderrechtlichen Status, der
begangenen Straftaten oder des Gefédhrdungspotentials des Betroffenen eine
Ausschaffung (BGer 6B_1367/2022 vom 7. August 2023 E. 1.3.2, 6B_1042/2021 vom
24. Mai 2023 E. 5.3.3). Demnach darf niemand in einen Staat ausschafft werden, in
dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer oder unmenschlicher Strafe oder
Behandlung droht (Art. 3 EMRK, Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, SR 101, BV). Dies gilt auch bei Krieg, Burgerkrieg
oder medizinischer Notlage. Ist der Vollzug der Landesverweisung beispielsweise in ein
Land mit einer medizinischen Unterversorgung fiir das Entstehen einer
schwerwiegenden und lebensbedrohenden Situation kausal, so kann darin
ausnahmsweise eine Verletzung von Art. 3 EMRK liegen. Nach der Rechtsprechung
des Européischen Gerichtshofes flir Menschenrechte (EGMR) sind, um ein solch reelles
Risiko zu bejahen, restriktive Kriterien anzuwenden. Gemass EGMR hat ein Auslander,
der in den Anwendungsbereich eines Ausweisungsurteils fallt, grundsétzlich kein Recht
auf Verbleib auf dem Gebiet eines Staates, um weiterhin vom Beistand und den vom
Ausweisungsstaat gelieferten arztlichen, sozialen und anderweitigen Diensten zu
profitieren (BGE 145 IV 455 E. 6.1 = Pra 2020 Nr. 61). Es gilt unter Betrachtung der
Gesamtumsténde des Einzelfalls zu erdrtern, ob ernsthafte und erwiesene Griinde
bestehen zu glauben, dass der Betroffene, wenn man ihn in sein Land zuriickschickt,
dort eine reale Gefahr eingeht, einer gegen Art. 3 EMRK verstossenden Behandlung
unterworfen zu werden (BGE 149 IV 231 E. 2.1.5 = Pra 2023 Nr. 55). Hinsichtlich
medizinischer Griinde gelten im Zusammenhang mit Art. 3 EMRK hohe Schwellen, da
es dabei nicht unmittelbar um Handlungen oder Unterlassungen staatlicher oder
privater Akteure geht, sondern ein natlrlicher Prozess (Krankheit) zu den
entsprechenden Konsequenzen (Tod, Verschlechterung des Gesundheitszustands
usw.) flhrt. Erreicht ist diese Schwelle, wenn die auszuschaffende Person sich in einem
lebenskritischen Zustand befindet, und der Staat, in welchen sie ausgeschafft werden
soll, keine gentgende medizinische Versorgung bietet und dort keine
Familienangehdrigen fur ihre grundlegendsten Lebensbedirfnisse aufkommen kdénnen
(Urteil des EGMR in Sachen N. gegen United Kingdom vom 27. Mai 2008 [Nr.
26565/05] § 42; BGE 137 11 305 E. 4.3; vgl. auch BGer 2D_14/2018 vom 13. August
2018 E. 4, 2C_1130/2013 vom 23. Januar 2015 E. 3). Ein aussergewohnlicher Fall, in
dem eine aufenthaltsbeendende Massnahme unter Verbringung einer gesundheitlich
angeschlagenen Person in ihren Heimatstaat Art. 3 EMRK verletzt, liegt demnach vor,
wenn fir diese bei der Rickschiebung die konkrete Gefahr besteht, dass sie aufgrund
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fehlender angemessener Behandlungsmaoglichkeiten oder fehlenden Zugangs zu
Behandlungen einer ernsthaften, rapiden und irreversiblen Verschlechterung des
Gesundheitszustands ausgesetzt wird, die intensives Leiden oder eine wesentliche
Verringerung der Lebenserwartung nach sich zieht (Urteil des EGMR in Sachen P.
gegen Belgien vom 13. Dezember 2016 [Nr. 41738/10] § 183). Die schweizerischen
Behdrden sind gehalten, im Rahmen der konkreten Rickkehrmassnahmen alles ihnen
Zumutbare vorzukehren, um medizinisch bzw. betreuungsmaéssig sicherzustellen, dass
das Leben und die Gesundheit der betroffenen Person nicht beeintrachtigt wird

(vgl. BGE 139 Il 393 E. 5.2.2).

3.2.

Allfallige Vollzugshindernisse spielen schon bei der strafgerichtlichen Anordnung der
Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 2 StGB, d.h. bei der dort vorgesehenen
Interessenabwéagung, eine Rolle. Das Sachgericht hat solche Hindernisse, soweit die
unter Verhaltnismassigkeitsaspekten erheblichen Verhéltnisse stabil sind und die
rechtliche Durchfihrbarkeit der Landesverweisung definitiv bestimmbar ist, zu
bericksichtigen (BGer 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3, 6B_33/2022 vom 9.
Dezember 2022 E. 3.2.5). Die Prufung dieser Umsténde darf nicht einfach an die
Vollzugsbehérde abgeschoben werden. Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so
hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (BGE 147
V453 E. 1.4.5, 145 IV 455 E. 9.4, 144 |V 332 E. 3.3). Im Rahmen des
Vollstreckungsverfahrens kdnnen Fragen beziglich des Vorliegens einer persénlichen
schwerwiegenden Situation und einer Verletzung des garantierten Schutzes von Art. 8
EMRK daher grundsétzlich nicht mehr aufgeworfen werden (BGE 147 IV 453 E. 1.4.6).
Da die Strafe des Freiheitsentzugs vor der Landesverweisung vollstreckt werden muss
(Art. 66¢c Abs. 2 StGB), kdnnen zwischen dem Ausweisungsentscheid und dessen
Vollstreckung indessen mehrere Monate oder Jahre vergehen, wéahrend welcher die
Sachlage sich massgeblich verandern kann, ohne dass ein Revisionsverfahren es
erlaubt, aus diesem Grund auf den Vollstreckungsentscheid zurlickzukommen

(vgl. Art. 410 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Strafprozessordnung, SR 312, StPO;
BGE 147 IV 453 E. 1.4.7). Daher sind die Vollzugsbehdérden zur Prifung allfalliger
Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen,
zustandig (BGer 6B_1367/2022 vom 7. August 2023 E. 1.3.2; 6B_1042/2021 vom 24.
Mai 2023 E. 5.3.3).

3.3.

Die Behdrde hat, um dem Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VRP), dem Anspruch auf
rechtliches Gehdr und der Begrindungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV) gerecht zu werden,
zu prufen, ob dem Vollzug der obligatorischen Landesverweisung die geltend
gemachten Hindernisse, namentlich zwingende Bestimmungen des Voélkerrechts (Art.
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66d Abs. 1 lit. b StGB), entgegenstehen. Sie muss sich mit den entsprechenden
aktenkundigen Aspekten sowie den vorgebrachten Argumenten des Auslanders
auseinandersetzen. Dies bedeutet indessen nicht, dass sie sich ausdriicklich mit jeder
tatbestandlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen
muss. Vielmehr kann sie sich auf die flir den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte
beschranken (BGE 143 Il 65 E. 5.2). Trotz Geltung des Untersuchungsgrundsatzes trifft
den Auslander bei der Feststellung von Umsténden, die eine individuell-personliche
Gefahrdung in seinem Heimatland begriinden, gemass bundesgerichtlicher
Rechtsprechung eine Mitwirkungspflicht (vgl. BGer 6B_1493/2022 vom 22. Juni 2023
E. 3.1.3, 6B_33/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.4.1, 6B_368/2020 vom

24. November 2021 E. 3.4.1). Der Anspruch auf rechtliches Gehdr ist nicht verletzt,
wenn ein Gericht oder eine Behoérde auf die Abnahme beantragter Beweismittel
verzichtet, weil es oder sie aufgrund der bereits abgenommenen bzw. vorhandenen
Beweise eine Uberzeugung gebildet hat und ohne Willkiir in antizipierter
Beweiswirdigung annehmen kann, dass diese durch weitere Beweiserhebungen nicht
geandert werde (BGE 140 1 285 E. 6.3.1, 140 1 60 E. 3.3).

4.

4.1.

Der Beschwerdeflihrer wurde mit Urteil ST.2018 47 des Kantonsgerichts St. Gallen
vom 2. September 2019 wegen Vergehens und Verbrechens gegen das BetmG (Art. 19
Abs. 1 lit. c und Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG) sowie mehrfacher Geldwé&scherei zu einer
Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Da es sich beim Verbrechen gegen das
BetmG (Art. 19 Abs. 2 BetmG) um eine Katalogtat nach Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB
handelt, sprach es zudem eine obligatorische Landesverweisung fur die Mindestdauer
von funf Jahren aus. Es erwog, trotz Vorliegens eines schweren persdnlichen Hartefalls
(begriindet darin, dass der Beschwerdeflhrer bereits seit Geburt in der Schweiz lebt)
wurde das sehr hohe 6ffentliche Interesse an der Fernhaltung das private Interesse des
Beschwerdefiihrers am Verbleib in der Schweiz Uberwiegen. Die Landesverweisung sei
unter Vorbehalt des Non-Refoulement-Gebots geméss Art. 66d StGB, welches vom
Migrationsamt zu prifen sein werde, zu vollziehen (MA 440 ff.). Das Bundesgericht
bestatigte diesen Entscheid (BGer 6B_1306/2019 vom 15. Oktober 2020), womit die
mit Urteil des Kantonsgerichts ausgesprochene Landesverweisung rechtskraftig wurde
und die Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeflhrers erlosch (Art. 61 Abs. 1 lit. e
des Bundesgesetzes lber die Auslanderinnen und Auslénder und Uber die Integration,
SR 142.20, AIG).

Nach einem stationdren Aufenthalt in der Psychiatrischen Klinik C.__ zwecks
Krisenintervention, in dessen Rahmen die Diagnose einer paranoiden Schizophrenie
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gestellt worden war, ersuchte der Beschwerdeflihrer um Revision des Urteils des
Kantonsgerichts, insbesondere hinsichtlich der Landesverweisung. In seinem
ablehnenden Entscheid ST.2021.160-SK3 vom 22. November 2021 fihrte das
Kantonsgericht aus, im Strafverfahren sei bereits geltend gemacht worden, dass der
Beschwerdeflhrer psychische Symptome aufweise, die auf eine paranoide
Schizophrenie hindeuteten, weshalb keine neue Tatsache vorliege. Sowohl damals wie
heute kénnten die psychischen Probleme auch in der TUrkei behandelt werden. Im
Zeitpunkt des Vollzugs der Landesverweisung werde nochmals aktuell zu prifen sein,
ob die Voraussetzungen fiir eine Rickkehr (etwa in medizinischer Hinsicht) weiterhin
erfullt seien (MA 623 ff.). Das Bundesgericht wies die dagegen erhobene Beschwerde
ab (BGer 6B_193/2022 vom 25. April 2022). Es erwog in E. 3.2.2, bereits im
vorhergehenden bundesgerichtlichen Verfahren (6B_1306/2019 vom 15. Oktober 2020)
sei thematisiert worden, ob sich der psychische Gesundheitszustand negativ auf die
Wiedereingliederung in der Tlrkei auswirken kdnnte. Mit der mittlerweile getroffenen
Diagnose der paranoiden Schizophrenie werde die frihere Vermutung bloss
medizinisch bestétigt, weshalb keine neue Tatsache vorliege. Heute wie damals sei
nicht ersichtlich, weshalb die psychischen Probleme des Beschwerdeflihrers nicht
auch in der Turkei behandelt werden kénnten.

Das Sachgericht ist gesttitzt auf Art. 66a Abs. 2 StGB von einem Hartefall
ausgegangen, da der Beschwerdeflhrer in der Schweiz geboren ist, hat aber bei der
Interessenabwagung in Kenntnis der psychischen Erkrankung nicht von der
Landesverweisung abgesehen bzw. kein Revisionsverfahren an die Hand genommen,
sondern die Ausweisung in die Turkei als zumutbar beurteilt und kein
Ruckschiebungsverbot angenommen. Das Bundesgericht hat die jeweils dagegen
erhobenen Beschwerden zweimal abgewiesen.

4.2.

Der Beschwerdefihrer beruft sich vor dem Hintergrund seiner psychischen Erkrankung
auf das Vollzugshindernis gemass Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB. Gemass fachéarztlicher
Beurteilung von Dr. med. D.__, Chefarztin Forensik der Psychiatrie C.__, vom 4. April
2022 besteht beim Beschwerdefiihrer eine schwere chronische Schizophrenie mit
chronifiziertem Wahnsystem. Unter indizierter regelméassiger Behandlung mit einem
Neuroleptikum kénne die Symptomatik begrenzt, jedoch nicht vollstandig
zuriickgedrangt werden. In seiner Kontakt- und Beziehungsféhigkeit zu anderen
Menschen sei er krankheitsbedingt schwer beeintrachtigt. Er lebe in seiner eigenen
wahngepréagten Welt, die neben der Realitat bestehe. Beztglich seiner
gesundheitlichen Situation sei er urteilsunfahig. An der Diagnose bestehe kein Zweifel,
weshalb keine Notwendigkeit weiterer medizinischer Abklarungen bestehe. Ohne
fachgerechte Betreuung und Behandlung werde er in jeder sozialen Empfangssituation,
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sei dies in der Schweiz oder in der Tlrkei, in einem hilflosen Zustand sein, in dem er
nicht fUr sich selbst und die eigenen Bedurfnisse sorgen kénne (MA 672 ff.). Im
Verfahren der Verldngerung der fursorgerischen Unterbringung holte die KESB Z.__ ein
Kurzgutachten ein. Dr. med. E.__ kam am 7. Dezember 2022 ebenfalls zum Schluss,
dass der Beschwerdeflihrer an einer paranoiden Schizophrenie mit ausgepragtem
Wahnsystem leide (ICD-10 F20.0; MA 857).

Unter Beilage von insgesamt drei medizinischen Berichten der PSGN (vom 4. April, 30.
Mai und 2. Juni 2022) ersuchte das Migrationsamt das SEM (Sektion Analysen) am 7.
Juni 2022 um ein medizinisches Consulting hinsichtlich des Vollzugs der
Landesverweisung (MA 698). Dem SEM war die gesundheitliche Situation des
Beschwerdefiihrers folglich hinreichend bekannt, weshalb das medizinische Consulting
keine allgemeine, sondern eine konkrete fallbezogene Einschétzung abgibt. Das SEM
antwortete am 2. August 2022, die psychiatrische Behandlung des Beschwerdefuhrers
sei in der Turkei mdglich. Dort dienten lokale psychiatrische Kleinkliniken als
Erstansprechpartnerinnen. Es wiirden Konsultationen angeboten und Medikamente
verschrieben, die in staatlichen Apotheken gratis bezogen werden kdnnten.
Noétigenfalls wirden Patienten an grossere psychiatrische Einrichtungen
weiterverwiesen. In F.__ seien ambulante und stationdre psychiatrische und
psychologische Behandlungen, kurzzeitige und langfriste klinische psychiatrische
Betreuung, Zwangseinweisungen in psychiatrische Einrichtungen und auch
psychiatrische Langzeitbetreuung chronisch psychotischer Patienten, unter anderem
im staatlichen Cenru Hospital Istanbul méglich. Psychiatrische und psychologische
Therapien seien auch auf psychiatrischen Abteilungen von regionalen
Universitatskliniken oder Regionalspitélern in grosseren Stadten mdglich. Alle vom
Beschwerdeflhrer eingenommenen Medikamente seien in privaten Apotheken in F.__
vorhanden. Geméass Anmerkung der Lénderanalyse SEM favorisierten tirkische
Strategien fur die Behandlung psychisch kranker Menschen eher kurze stationare
Aufenthalte und eine Unterstitzung und/oder Betreuung zuhause in einem familiar-
verwandtschaftlichen Umfeld (MA 713 1.). Die Arzte der Geféngnisversorgung des
Amtes flr Justizvollzug des Kantons Zirich erachteten geméss Bericht vom

6. September 2022 eine Ausschaffung des Beschwerdeflhrers aus medizinischer Sicht
unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden Begleitmassnahmen (Begleitung
durch arztliches und pflegerisches Personal, anschliessender stationarer
Klinikaufenthalt, langfristige psychosoziale Betreuung) ergriffen wirden, als mdglich
(MA 774 £.). In einem weiteren &rztlichen Bericht vom 18. Oktober 2022 betonte die
Gefangnisversorgung die Wichtigkeit der Fortsetzung der antipsychotischen
Pharmakotherapie mit erleichtertem Zugang zu einer engmaschigen psychiatrischen
Betreuung. Ohne eine solche sei von einer raschen Dekompensation mit krisenhafter
Entwicklung auszugehen (MA 804 f.). Auf Nachfrage teilte das SEM mit E-Mail vom 17.
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November 2022 mit, es bestlinden keine Anhaltspunkte, dass der Zugang zur
psychiatrischen Versorgung in der Turkei nicht gewahrleistet sei bzw. dort keine dem
Krankheitsbild gerecht werdende psychiatrische Betreuung erfolgen werde.
Grundsatzlich seien in der Turkei alle in westeuropéaischen Landern Ublichen
psychiatrischen Behandlungen mdglich (MA 827).

4.3.

Am 8. November 2022 wurde der Beschwerdeflhrer aus dem Strafvollzug entlassen. Er
begab sich sogleich in die Notfallaufnahme des Kantonsspitals St. Gallen, wo er sich
ein neues Herz einpflanzen lassen wollte. Daraufhin wurde er in der Psychiatrischen
Klinik C.__ fursorgerisch untergebracht. Mit Beschluss der KESB Z.__ vom 28. Januar
2023 wurde fir ihn aufgrund seines Schwéachezustands gestitzt auf Art. 398 des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 210, ZGB) eine umfassende Beistandschaft
errichtet (MA 844 ff.). Die KESB erwog, beim Beschwerdeflhrer bestehe ein
chronifiziertes Wahnsystem, welches in seiner Ausprégung als schwergradig
einzustufen sei. Eine Verbesserung sei nicht zu erwarten. Die Krankheitseinsicht fehle
génzlich und er handle in vélliger Verkennung der Realitat gegen seine Interessen.
Seine finanzielle, soziale, gesundheitliche Situation und seine Wohnverhéltnisse seien
ungeregelt. Er sei in sdmtlichen Lebensbereichen unterstitzungsbeduirftig und misse
umfassend vertreten werden. Am 15. Juni 2023 trat der Beschwerdeflhrer aus der
Psychiatrischen Klinik aus. Seither lebt er zusammen mit seiner Mutter in Z.__. Einmal
woéchentlich kommt die psychiatrische Spitex vorbei, die Medikamente inklusive Depot-
Medikation werden von der Hausérztin abgegeben und alle vier bis sechs Wochen geht
er zur Kontrolle ins Kriseninterventionszentrum der PSGN. Die Beistdndin berichtet,
dass der Beschwerdeflhrer rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen sei. Er schatze
sich selbst nicht als psychisch krank ein. Die Mutter sei eine wichtige Bezugsperson fiir
ihn. Sie kimmere sich mit grosser Sorgfalt und Zuverlassigkeit um ihn und tbernehme
praktisch alle Aufgaben im Alltag, wodurch zwischenzeitlich Stabilitat in der
Lebenssituation erlangt worden sei. Ohne die Unterstltzung der Mutter ware er auf ein
stationéres Setting angewiesen (act. 7).

4.4.

Wahrend die Diagnose der paranoiden Schizophrenie bereits seit I1angerem gestellt
worden ist, besteht seit dem Austritt aus dem stationéren Setting (zuerst im
Strafvollzug und anschliessend in der psychiatrischen Klinik) seit etwas mehr als einem
Jahr eine ambulante Betreuungssituation mit der Mutter als Hauptbezugs- und
Betreuungsperson, mit psychiatrischer Spitex und hausérztlicher Betreuung. Zudem
wurde fiur den Beschwerdeflhrer eine umfassende Beistandschaft installiert. Dass sich
die Verhéltnisse seit der Aussprechung der obligatorischen Landesverweisung wie
auch dem Revisionsverfahren mit dem ambulanten Betreuungssetting und der
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Errichtung einer umfassenden Beistandschaft gedndert haben, wurde von der
Vorinstanz nicht bestritten. Sie hat denn auch auf die aktuell vorhandenen Akten
abgestellt und zu diesen Stellung genommen, insbesondere auch zum Arztbericht von
Dr. med. D.__, Chefarztin PSGN, vom 5. Mai 2022, wonach der Beschwerdeflihrer im
Fall einer Ausschaffung geféhrdet sei (Migrationsakten [MA] 687 ff.). Die Gefahrdung
besteht geméss arztlicher Einschétzung darin, dass der Beschwerdefuhrer ohne
Behandlung und Betreuung seine personlichen Belange kurz- bis mittelfristig nicht
selbst besorgen kann und nicht in der Lage ist, sich Hilfe zu besorgen, weshalb er
einen geschitzten Empfangsraum — sei dies in der Schweiz oder in der Tlrkei —
bendtigt. Die Vorinstanz hat dazu festgehalten, dass der Beschwerdeflihrer bei einem
Vollzug der Landesverweisung nicht ohne Betreuung und Behandlung sein werde. Die
Beistandschaft kdnne zu seinem Schutz in der Tlrkei weitergeflihrt werden (act. 2,

E. 5.e.bb). Bereits zuvor erwog sie, der Vollzug sei polizeilich-medizinisch zu begleiten
und am Ankunftsort werde ein Medical Handover, eine Ubernahme durch einen
tlrkischen Arzt, stattfinden (act. 2, E. 5.c.ee). Eine Verletzung der Begrindungspflicht
liegt somit nicht vor.

Zudem hat die Vorinstanz ihre Abklarungspflicht nicht verletzt und den Sachverhalt
hinreichend vollstdndig festgestellt. Dass der Beschwerdefuhrer krankheitsbedingt zur
Besorgung seiner Angelegenheit dauerhaft auf Unterstiitzung angewiesen und
medikamentds zu behandeln ist, steht fest, wird von der Vorinstanz nicht bestritten und
braucht daher nicht ndher abgeklart zu werden. Die Vorinstanz hat zutreffend
ausgefuhrt, eine erneute psychiatrische Beurteilung wiirde keinen zusétzlichen
Erkenntnisgewinn bringen. Die Cheféarztin Forensik der PSGN flihrte in ihrem Bericht
vom 4. April 2022 aus, es bestehe — abgesehen von formalen Griinden — keine
Notwendigkeit flr weitere medizinische Abklarungen, da an der Diagnose keine Zweifel
bestiinden (MA 674). Auch wenn sie sowohl Hilflosigkeit als auch interaktionelle
Schwierigkeiten innerhalb der sozialen Empfangssituation erwartet (MA 688), geht sie
nicht von einer aus medizinischer Sicht nicht vertretbaren Ausreise in die Turkei aus,
sondern hélt lediglich einen geschitzten und versorgenden Empfangsraum fir
notwendig, da der Beschwerdeflhrer in weiten Teilen seines Lebens nicht urteilsfahig
sei und seine personlichen Belange kurz- bis mittelfristig nicht selbst besorgen kann
(MA 690). Hinzu kommt, dass ihn hinsichtlich der von ihm behaupteten
Vollzugshindernisse eine Mitwirkungspflicht trifft (vgl. dazu hiernach unter E. 3.3). So
wdére es an ihm bzw. an seiner Beistdndin bzw. seinem Rechtsvertreter gewesen,
weitere drztliche Unterlagen wie beispielsweise den Austrittsbericht der PSGN vom
Juni 2023 beizubringen. Sowohl die Vor-instanz wie bereits das Migrationsamt zuvor
durften vor diesem Hintergrund in antizipierter Beweiswirdigung auf die Anordnung
weiterer Beweismassnahmen verzichten, ohne dabei in Willklr zu verfallen. Damit
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ertbrigt sich die vom Beschwerdeflihrer subeventualiter geforderte Rickweisung der
Streitsache an die Vorinstanz zur ergdnzenden Sachverhaltsabklarung.

4.5.

Unabhéangig vom heutigen ambulanten Betreuungssetting unter Einbezug der Mutter
wie auch der umfassenden Beistandschaft ist eine addquate Behandlung der
psychischen Erkrankung des Beschwerdefuhrers in der Turkei unverandert
gewabhrleistet. Die fur die Behandlung der paranoiden Schizophrenie des
Beschwerdeflhrers spezifischen Therapien und Medikamente sind dort erhaltlich.
Gemass dem medizinischen Consulting des SEM ist die fachgerechte Behandlung und
Betreuung der paranoiden Schizophrenie, an welcher der Beschwerdefiihrer erkrankt
ist, auch in der Turkei gewahrleistet. Alle in westeuropdischen Landern Ublichen
psychiatrischen Behandlungen sind dort mdglich. Daflr, dass ihm eine unmenschliche
Behandlung drohen wirde, gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Es trifft zwar zu, dass sich
die mit der Trennung von seiner Mutter und der Entfernung aus seinem bekannten
Umfeld verbundene Ausreise des Beschwerdeflihrers mutmasslich destabilisierend auf
seine Psyche auswirken wird, weshalb anfinglich eine Uberforderung und eine
mogliche Dekompensation einhergehend mit einer voriibergehenden Verschlechterung
des Gesundheitszustands zu beflirchten sind. Wie die Vorinstanz jedoch zutreffend
ausfuhrt, gibt es keine Hinweise darauf, dass die Aufenthaltsbeendigung eine
drastische und lebensbedrohende Verschlechterung seines Gesundheitszustandes
unter dem Aspekt von Art. 3 EMRK nach sich ziehen wird. Von einer massiven und
irreversiblen Gesundheitsverschlechterung bei einer Abschiebung in die Turkei, wie
vom Beschwerdeflihrer behauptet, ist im Bericht von Dr. med. D.__ vom 5. Mai 2022
nicht die Rede (MA 690). Der blosse Umstand, dass das Gesundheits- oder
Sozialversicherungswesen in einem anderen Staat nicht mit jenem in der Schweiz
vergleichbar ist und die hiesige medizinische Versorgung einem hdheren Standard
entspricht, hat nicht bereits die Unzumutbarkeit einer Riickkehr in das Heimatland zur
Folge (vgl. BGer 2C_833/2011 vom 6. Juni 2012 E. 3.3.2; BGE 128 11 200 E. 5.3).

Da der Beschwerdeflihrer in der Tlrkei nicht mehr von seiner Mutter betreut werden
und gemass Akten wohl auch nicht bei Verwandten wohnen kann, aufgrund seiner
Erkrankung jedoch weitestgehend urteilsunféhig und nicht in der Lage sein wird, alleine
flr sich zu sorgen, ist davon auszugehen, dass er dort zumindest in der ersten Zeit,
maoglicherweise auch dauerhaft in einer betreuten Wohnform leben oder stationér in
einer geeigneten Institution untergebracht werden muss. Die erwdhnten Onkel und
Tanten, Cousins und Schwester, die ihm gemass Ausflihrungen der Vorinstanz einen
gewissen sozialen Empfangsraum bieten wirden, sind zumindest im vorliegenden
Verfahren weder namentlich bekannt noch ist aktenkundig, wo diese in der Turkei
leben. Der Beschwerdefihrer hatte offenbar auch seit mehreren Jahren keinen Kontakt
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mehr zu ihnen. Die geméass SEM in der Turkei favorisierte Strategie von kurzen
stationaren Aufenthalten mit Betreuung im familidren Umfeld ist daher beim
Beschwerdefiihrer moglicherweise nicht umsetzbar. Auch dort gibt es jedoch
Institutionen, in denen psychisch kranke Menschen dauerhaft untergebracht und
betreut werden kdnnen, sowie unterstiitzende Erwachsenenschutzmassnahmen,
darunter insbesondere die Vormundschaft, die vergleichbar mit der umfassenden
Beistandschaft ist (vgl. BGer 5A_226/2021 vom 27. April 2022 E. 3.1 und 3.5). Die in
der Schweiz bestehende Massnahme kann zwar nicht formell Gbertragen werden, da
die Tirkei das Ubereinkommen (iber den internationalen Schutz von Erwachsenen
nicht ratifiziert hat (SR 0.211.232.1, HEsU). Die Vollzugsbehérde kann jedoch vorgangig
daflr besorgt sein, dass eine analoge innerstaatliche Massnahme flr den
Beschwerdeflhrer installiert wird und eine lickenlose medizinische Behandlung seiner
psychischen Erkrankung sichergestellt wird, womit insgesamt ein geschutzter und
versorgender Empfangsraum vorhanden sein wird. Der Beschwerdeflihrer ist somit bei
einer Ausreise in die Turkei nicht auf sich alleine gestellt.

4.6.

Da es um die Zumutbarkeit der Landesverweisung geht, ware ein Eingriff ist das Recht
auf Familienleben nach Art. 8 EMRK grundsatzlich vom Sachrichter zu beurteilen, es
sei denn, die Verhéltnisse hatten sich diesbezlglich seit der Aussprechung der
Landesverweisung grundlegend geandert. Ob dem so ist, kann vorliegend
offenbleiben. Der Schutzbereich von Art. 8 Ziff. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV
(Familienleben) ist ohnehin nicht berthrt. Das Verhéltnis zwischen Eltern und ihren
volljahrigen Kindern féllt nur dann in den Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK, falls —
Uber die Ublichen Bindungen im Eltern-Kind-Verhaltnis hinaus — ein besonderes
Abhéangigkeitsverhéltnis besteht (BGE 129 11 11 E. 2, 120 Ib 257 E. 1d und e). Ein
solches kann sich aus Betreuungs- oder Pflegebedlirfnissen bei kérperlichen oder
geistigen Behinderungen und schwerwiegenden Krankheiten ergeben. Nach der
bundesgerichtlichen Praxis soll ein Abhangigkeitsverhaltnis zwischen Eltern und ihren
erwachsenen Kindern indessen nicht leichthin angenommen werden. Allein das
Vorliegen eines Pflege- und Betreuungsbediirfnisses geniigt nicht; erforderlich ist
zusétzlich, dass die betreffende Pflege- und Betreuungsleistung unabdingbar von den
in der Schweiz anwesenheitsberechtigten Angehdrigen erbracht werden muss (vgl.
BGer 2C_1011/2022 vom 14. Februar 2023 E. 3.2, 2C_401/2017 vom 26. Marz 2018 E.
5.3.1; 2A.20/2002 vom 13. Mai 2002 E. 1.3).

Waéhrend Jahren bestand kein Kontakt des Beschwerdefiihrers zur in der Schweiz
lebenden Familie (Eltern und Schwester). Das Verhéltnis war in der Vergangenheit
wahrend vieler Jahre stark belastet, es kam haufig zu Streitereien und Tatlichkeiten des
Beschwerdeflhrers gegentber seinen Eltern und seiner Schwester. Diese machten

© Kanton St.Gallen 2026 Seite 14/17


https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-11%3Ade&number_of_ranks=0#page11
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IB-257%3Ade&number_of_ranks=0#page257

Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

auch Interventionen der Polizei n6tig; die Eltern erwirkten gar ein Hausverbot gegen
den Beschwerdeflhrer (vgl. Urteil des Kantonsgerichts vom 2. September 2019,

MA 454). Aufgrund von krankheitsbedingten Wahnvorstellungen zog sich der
Beschwerdeflhrer Gber Jahre vollkommen aus der Familie zurtick (MA 690). Seit rund
einem Jahr ist die Mutter eine wichtige Bezugs- und Betreuungsperson des
Beschwerdefihrers. Sie sorgt seit dem Klinikaustritt daflr, dass der Beschwerdefuhrer
seine Termine wahrnimmt, sie kauft flr ihn ein, kocht, putzt, wéscht. Dass die heute
von der Mutter geleistete Betreuung des Beschwerdefiihrers einzig und allein durch sie
erfolgen kann, Iasst sich indessen nicht sagen. Ob diese Beziehung auf Dauer tragféhig
ist, steht nicht fest. Insbesondere ist nicht auszuschliessen, dass die Mutter die
ausserst anspruchsvolle Betreuung nicht auf Dauer austben kann, sich der
Gesundheitszustand des Beschwerdeflhrers verschlechtert oder er den Kontakt zu ihr
wahnbedingt erneut abbricht, was zur Folge héatte, dass er auch hier in der Schweiz wie
bereits zuvor in einer betreuenden Institution untergebracht werden misste.

4.7.

Zusammenfassend ist folglich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den
rechtsprechungsgemass flr eine Verletzung von Art. 3 EMRK erforderlichen hohen
Grad gesundheitlicher Beeintrachtigung bzw. eine konkrete Lebensgefahrdung des
Beschwerdeflhrers beim Vollzug der Landesverweisung in die TuUrkei verneint hat.
Auch besteht kein besonderes Abhangigkeitsverhaltnis des Beschwerdefihrers von
seiner Mutter, das in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK fallen wiirde. Mangels
Verletzung des menschenrechtlichen Non-Refoulement-Gebots nach Art. 66d Abs. 1 lit.
b StGB ist der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung daher nicht
aufzuschieben. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen.

4.8.

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die schweizerischen Behérden im Rahmen der
konkreten Ruckkehrmassnahmen gehalten sind, medizinisch bzw. betreuungsmassig
sicherzustellen, dass die Gesundheit des Beschwerdeflhrers nicht (ibermassig)
beeintrachtigt wird. Der Vollzug ist sorgféltig und seinem Gesundheitszustand
entsprechend und unter Einbezug der Familie zu planen. Die Vollzugsbehdrden haben
zusammen mit den hiesigen Arzten, der Beistindin und der KESB Z.__ auf eine
kontinuierliche neuroleptischen Behandlung sowie die Errichtung einer
Erwachsenenschutzmassnahme samt liickenloser Ubertragung der psychosozialen
Betreuung im Heimatland des Beschwerdefiihrers besorgt zu sein. Die Rickkehr ist
zudem medizinisch zu begleiten. Bereits am 7. Juni 2022 hat das Migrationsamt dazu
ausgefihrt, es sei vorgesehen, den Beschwerdeflhrer in Begleitung von Oseara
(zustandig fur medizinisch begleitete Ausschaffungen) auszuschaffen. Ferner werde
auch die Schweizer Vertretung in der Turkei involviert werden mit dem Ersuchen, den
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Beschwerdeflhrer bei der Ankunft in F.__ direkt zu Gbernehmen und einer Einrichtung
oder Klinik zuzuweisen (MA 698).

5.

5.1.

Bei diesem Verfahrensausgang gehen die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens
zu Lasten des Beschwerdeflhrers (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebtihr von CHF
1'500 erscheint angemessen (Art. 7 Ziff. 211 der Gerichtskostenverordnung, sGS
941.12). Der Betrag geht zufolge Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege im
Beschwerdeverfahren zulasten des Staates (Art. 99 Abs. 2 VRP in Verbindung mit Art.
117 ff. der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO).

5.2

Der Staat bezahlt zufolge unentgeltlicher Rechtsverbeistdndung die Kosten der
Rechtsvertretung des Beschwerdeflihrers. In der Verwaltungsrechtspflege betragt das
Honorar vor Verwaltungsgericht nach Art. 22 Abs. 1 lit. b der Honorarordnung

(sGS 963.75, HonO) pauschal CHF 1'500 bis CHF 15'000. Das Honorar bemisst sich
nach Art und Umfang der Bemihungen, nach der Schwierigkeit des Falles und nach
dem Streitwert. Bei unentgeltlicher Prozessfiihrung oder amtlicher Verteidigung wird es
um einen Funftel herabgesetzt (Art. 31 Abs. 1 und 3 des Anwaltsgesetzes, sGS 963.70).
Der Rechtsvertreter hat keine Kostennote eingereicht. Angemessen erscheint ein
gekurztes Honorar von CHF 2'000. Hinzu kommen die Barauslagen von pauschal CHF
100 (4% von CHF 2'500, Art. 282 HonO) und Mehrwertsteuer (Art. 29 HonO). Der
Rechtsvertreter darf von seinen Mandanten kein zusétzliches Honorar fordern

(Art. 110" HonO). Der Beschwerdefiihrer ist zur Nachzahlung der Kosten aus
unentgeltlicher Rechtspflege und Rechtsverbeistdndung an den Staat verpflichtet,
sobald er dazu in der Lage ist (Art. 99 Abs. 2 VRP in Verbindung mit Art. 123 Abs. 1
ZPO).

Demnach erkennt das Verwaltungsgericht zu Recht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 1'500 werden dem
Beschwerdeflihrer auferlegt. Der Betrag geht zufolge Gewahrung der unentgeltlichen
Rechtspflege zulasten des Staates.
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3.

Der Staat entschadigt den Rechtsvertreter des Beschwerdefiihrers aus unentgeltlicher
Rechtsverbeistandung flr das Beschwerdeverfahren mit CHF 2'100 (zuztglich Mehr-
wertsteuer).
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	Entscheid Verwaltungsgericht, 15.08.2024
	Ausländerrecht, Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung, Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB (SR 311.0). Das (menschenrechtliche) Non-Refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB, das nicht an die Flüchtlingseigenschaft anknüpft, gilt hingegen absolut und verhindert unabhängig des ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung. Hinsichtlich medizinischer Gründe gelten im Zusammenhang mit Art. 3 EMRK hohe Schwellen, da es dabei nicht unmittelbar um Handlungen oder Unterlassungen staatlicher oder privater Akteure geht, sondern ein natürlicher Prozess (Krankheit) zu den entsprechenden Konsequenzen (Tod, Verschlechterung des Gesundheitszustands usw.) führt. Erreicht ist diese Schwelle, wenn die auszuschaffende Person sich in einem lebenskritischen Zustand befindet, und der Staat, in welchen sie ausgeschafft werden soll, keine genügende medizinische Versorgung bietet und dort keine Familienangehörigen für ihre grundlegendsten Lebensbedürfnisse aufkommen können. Die Vollzugsbehörden sind zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig. Vorliegend steht dem Vollzug der Landesverweisung eines an paranoider Schizophrenie leidenden Ausländers in die Türkei kein entsprechendes Vollzugshindernis entgegen. Eine fachgerechte Behandlung der psychischen Erkrankung ist auch dort gewährleistet. Für eine drohende unmenschliche Behandlung oder lebensbedrohende Verschlechterung des Gesundheitszustands gibt es keine Anhaltspunkte (Verwaltungsgericht, B 2024/33). Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde ans Bundesgericht wurde mit Urteil vom 15. November 2024 gutgeheissen (Verfahren 7B_1022/2024). 
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